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deren Bestrafung, eindeutig rezipiert9 . Während andere unter starkem Nürnber­

ger Einfluß stehende Gesetze ' ° eine vergleichbare Regelung nicht kennen, hat 

die hessische Gerichtsordnung von 1497 unter der Überschrift „So yemandt zu 

vil fordert" die Nürnberger Bestimmung wörtlich übernommen 1 ' . 

Auch das Jülich-Bergische Landrecht, mehr als ein halbes Jahrhundert später 

verfaßt ( 1 5 5 5 ) 1 2 , schließt sich eng an die Nürnberger Vorschrift an. Unter der 

Überschrift „Wie unzeitliche oder übermäßige Forderungen abgestellt werden 

sollen" folgt teilweise ergänzt, zum Teil verkürzt, im ganzen jedoch deutlich 

erkennbar der überarbeitete Nürnberger T e x t 1 3 . Sieht man von den sprachlichen 

Glättungen ab, so ist es bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts bei der unübersicht­

lichen und schwerfälligen Regelung geblieben. 

9 Daß es sich hier um eine eindeutige und ganz bewußte Übernahme einer 
gemeinrechtlichen Regelung handelt, ergibt sich sowohl aus dem Inhalt wie aus dem 
Charakter der Vorschrift. Dagegen erscheint mir die Annahme Waldmanns, S. 46/47, 
hier handele es sich um einen der wenigen Fälle, in denen die Verfasser römisches 
Recht unmittelbar durch Übersetzung der einschlägigen Institutionenstellen übernom­
men haben, wenig überzeugend. Nicht nur das Fehlen der plus petitio causa und loco, 
sondern insbesondere die Hinzufiigung der beiden Ausnahmen, deren eine schon im 
römisch-kanonischen Recht ganz geläufig war, spricht dafür, daß die Verfasser eine 
Postglossatoren-Schrift oder eine frühe deutsche Quelle benutzt haben. Aus diesem 
Grund halte ich auch die Annahme Waldmanns, die zweite Ausnahme - die erste hat 
er nicht bemerkt - sei eine Nürnberger Schöpfung, für zweifelhaft. VgL dazu die 
vorige Note. 

10 Etwa das unter starkem Nürnberger Einfluß entstandene Tübinger Stadtrecht von 
1493. Ebensowenig trotz stärkster Romanisierung die Wormser Reformation von 
1498, noch die Frankfurter Reformation von 1509. Zu den Abhängigkeiten generell 
das allerdings mancherlei Zweifel erweckende Schaubild bei Wieacker, S. 199, und die 
oben Note 1 angegebene Literatur. 

11 Zu diesem Gesetz Stobbe II, S. 260; Schwartz, S. 31 ff. Auf die Abhängigkeit von 
Nürnberg haben sowohl Stobbe für das materielle als auch Schwartz für das 
Verfahrensrecht hingewiesen. Ein weiteres Beispiel für eine wörtliche Übernahme gibt 
Planitz, Vermögensvollstreckung I, S. 512 Note 40. 

12 Stobbe, II, S. 394-396; Maurenbrecher, I, S. 100 ff. 

13 Der gewissermaßen als ratio vorangestellte Spruch: „Es werden durch der Partheyen 
einfältigen Unverstand oder auch Frevel und Muthwillen etwa viel Anforderungen 
und Verklagungen in Recht unzeitlich und übermäßiglich eingeführt, derwegen 
Richter und Schöffen in Zulassung und Verwerffung solcher Anforderungen 
gebürliche und billige Bescheidenheit halten müssen", entspricht der allgemeinen 
Tendenz des Gesetzes, Mißstände zu bekämpfen, ist also nur eine Vorschaltung vor 
den Nürnberger Text. VgL in diesem Sinne etwa auch die Vorrede „Und Abstellung 
vieler schädlichen Eingriffen in Mißbrauch ein Ordnung und Reformation des 
gerichtüchen Prozesses". Auf dieser Linie liegt wohl auch die Redaktion von 1564, 
die die plus petitio re auf die Fälle beschränkt, in denen der Kläger „mutwilliglich 
handelt". VgL dazu unten § 19. Zum Prozeß in Jülich-Berg allgemein Marquordt, 
S. 13, der auf den Einfluß der Nürnberger Reformation bei anderen Vorschriften 
aufmerksam macht, wobei er als Besonderheit hervorhebt, daß stets die Ausgabe 
1479 ohne Berücksichtigung späterer Änderungen benutzt wird. 
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Neue Impulse gingen wiederum von Nürnberg aus. Die seit der ersten 
Reformation ununterbrochen andauernde Reformtätigkeit der Nürnberger Gesetz­
geber14 hat nun mit der „verneuten Reformation" von 1564 ihren End- und 
Höhepunkt gefunden. Dieses Nürnberger Gesetzgebungswerk gehört bereits zu 
jenen Kodifikationen, deren Aufgabe nach Coings Worten „nicht (mehr) die 
Umgestaltung des vorhandenen, sondern die Ordnung und Darstellung des 
geltenden Rechts war"1 5 . Es ist durchgreifend systematisiert, begrifflich wie 
sprachlich verbessert; für diesen „außerordentlichen Fortschritt" ist nicht zuletzt 
„ein viel stärkerer Anschluß an die Begriffswelt des gemeinen Rechts" 
(Kunkel)16 verantwortlich, der in einer neuen Bestimmung „von Klagen darinn 
zu vil begert wuerdet" ein augenfälliges Beispiel findet. Die Bestimmung, immer 
noch im Sechsten Titel placiert, der nun laut Rubrik „Von dem gerichtlichen 
Prozess in erster Instantz" handelt, hat folgenden Wortlaut17 : 

Ayn yeder Cläger, soll sein Clag also anstellen und fümemen, das Er nit zuviel beger. Und 
beschicht solches zuvil begem, in viererley weiß. 
Erstlich, so Er sein schuld, zinß, oder anders zuvor und ehe die zeit und frist verschienen 
ist, erfordert. 
Zum andern, wann Er mer, dann die hauptsumma der schulden antrifft, fordert. 
Zum dritten, so Er die schulden an ainem andern ort fordert, dann sie zu bezalen 
bedingt. 
Zum vierdten, wann der Schuldner zwye ding auf sein whal oder wükür, versprochen hat, 
als zehn gulden, oder ain klaid, und der Cläger umb das ain on unterschid clagt. 

14 Übersicht bei Stobbe, II, S. 300, Siebenkees und Wölckern in der Vorrede seiner 
Commentatio succincta; der Fassung der Nürnberger Reformation von 1564 wurde 
von älteren Autoren, etwa Siebenkees und Wölckern, besonderer Wert beigemessen, 
weil der berühmte Jurist Claudius Catiuncula dabei zu Rate gezogen worden war. 
Mäßigend Stobbe, a.a.O., und Kunkel, Quellen I, 1, XVII, anders dagegen noch 
Bremer, SZ Germ. 15, S. 123 ff. Bezüglich der Pluspetition beschränkt sich Catiun-
culas Beitrag auf den Vorschlag, statt des Wortes „merbittung" „merbeger" zu 
setzen. Diese ungelenke Floskel ist jedoch völlig weggefallen, siehe den alsbald 
folgenden Text. Die Anregung hat allenfalls in der neuen Überschrift „Zuviel begert" 
Niederschlag gefunden. Wichtiger ist freilich, daß Catiuncula eine Pluspetitionsrege­
lung überhaupt und in dieser Form gebilligt hat. 

15 Coing, Reformation, S. 1. Diese Gesetze gehen davon aus, daß das neue Recht sich 
durchgesetzt hat. Sie beschreiben dessen Anwendung und lassen viele in den ersten 
Kodifikationen vorhandene deutsch-rechtliche Elemente wegfallen; sie ziehen eine 
Art Bilanz und sind deshalb für eine Bestandsaufnahme besonders geeignet. Man kann 
diese Gesetze ihrer Funktion und Tendenz nach als die legislatorische Komponente 
des einsetzenden usus modernus ansehen. Zeitversetzt, je nach Beginn der reformie­
renden Gesetzgebung, lassen sich vergleichbare Entwicklungen in verschiedenen 
Territorien und Städten beobachten. Etwa neben Nürnberg 1479/1522/1564 Frank­
furt am Main 1509/1578, Zwickau 1539/1569 oder Bayern 1518/1616, Jülich 
1555/1564. 

16 Kunkel, Quellen I, 1, XIX. 
17 Nürnberger Reformation von 1564,6. Titel: Das Fünftgesetz. 
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Wenn auch noch sprachliche Anklänge an die frühere Regelung spürbar bleiben, 
so wird nicht nur im äußeren Aufbau, sondern auch in der gedanklichen 
Gliederung eine durchgreifende Systematisierung sichtbar. Die vier Fallgruppen, 
jetzt um plus petitio loco und causa erweitert, sind deutlich herausgearbeitet, 
gegeneinander abgehoben und sogar durch Beispiele erläutert. Damit sind die 
Grundtatbestände in vollem Umfang in den Nürnberger Prozeß aufgenommen18 

Auch die Rechtsfolgen, von den Fallgestaltungen auch äußerlich klar abgesetzt, 
sind neu gegliedert und folgendermaßen formuliert19 : 

Im ersten Fall soll der cläger auf des beclagten Excipirn und pitten, in die costen und 
scheden verteylt werden, und darzu schuldig sein, dem beclagten zu der bezahlung, 
zwyfache frist und zeit (soviel er zu früe geclagt hat) nachzulassen20. 
In den andern dreyen feilen, soll der beclagt aufsein anrueffen von der instantz geledigt, 
und jme der Cleger sein erlitne Gerichtsscheden, wie die gemessigt werden, dryfach 
außzurichten un zuerstatten schuldig sein. 

Die Formulierung „seyn noch nit verfallene schuld zuclagen" zeigt Ansätze zu 
einer schärferen juristischen Erfassung. Die zweite Ausnahme dagegen, die auf 
die plus petitio re zugeschnitten war, fällt der neuen Gruppenbildung zum Opfer. 
Inhaltlich bleibt es bei der bisherigen, mit der Justinianischen übereinstimmen­
den Regelung. Eine stärkere gedankliche Durchdringung zeigt sich jedoch 
besonders in einem Punkt. Die Stellung und Funktion der plus petitio im 
Prozeßablauf wird unabhängig und über die Kostenregelung und die Strafen 
hinausgehend durchdacht2 ! . 

Auch diese überarbeitete, neugestaltete Nürnberger Vorschrift hat Nachahmung 
gefunden. So hat Johann Fichard, Verfasser der „Erneuwerten Reformation der 
Statt Franckenfort" von 157822 in den Titel „Von der Eynbringung der Klag" 

18 Zu den Tatbeständen selbst unten §§ 8 ff. 
19 Text schließt unmittelbar an den vorigen (bei Note 17) an. 
20 Es folgt dann wiederum die Ausnahme, die noch erweitert und präzisiert wurde. „Es 

were dann der beclagt fluechtig oder truennig, oder das er sonst geverliche 
verenderung und empfrembdung seiner gueter fürgenommen hete, oder das auf des 
verstorbenen Schuldners hab (deren ain Curator gesetzt) alle glaubiger jre schulden 
auszuführen, Gerichtlich erfordert wuerden, im selben soll auch disem glaubiger, umb 
sein noch nit verfallne schulden zu clagen, unbenommen seia" 

21 Diese Sanktionen sollen, so wird bestimmt, nur „auf des beclagten excipieren und 
pitten" oder „seyn anrueffen" ausgesprochen werden; dann bleibt es freilich nicht bei 
den Strafen, sondern der Beklagte wird „von der instantz geledigt". Über die 
Bedeutung und Tragweite dieser Regelung vgl unten Kapitel 3 § 27. 

22 Die Frankfurter Rechtsentwicklung in der Rezeptionszeit gehört infolge der günstigen 
Quellenlage und deren gründlicher Ausnutzung zu den best erforschten dieser 
Periode. Stobbe II, S. 315 ff. mit der älteren Literatur, Kunkel, Quellen I, 1 
Einleitung, und grundlegend Coing, Rezeption des römischen Rechts in Frankfurt am 
Main, sowie Ders., Die Frankfurter Reformation von 1578 und das gemeine Recht 
ihrer Zeit. Über Fichard vgL Stintzing, a.a.O., sowie KunkeL Quellen I, 2 (zu Solms) 
XXX f. 
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eine Bestimmung über Pluspetition aufgenommen, die sich eng an das Nürnberger 
Vorbild anschließt23. Schließlich erscheint in der letzten der zahlreichen 
Bearbeitungen, die das Culmer Recht24 im 16. Jahrhundert gefunden hat, dem 

23 „IX Auch soll der Kläger sich vorsehen, daß er nicht zu vil in seiner Klag begere. 
Solches (zu vil) aber wirdt auff vierley weyß im Rechten verstanden. Erstlich, So er 
zu fruehe klagt, das ist, ehe und zuvor dann die Zeyt der Bezahlung der Schuldt, oder 
des Zinss, erschienen ist. Zum andern, wann er mehr klagt als die Schuldt ist Zum 
dritten wann die Schuldt an einem andern Orth, dann dahin die Bezahlung bestimpt, 
gefordert wirt. Zum vierdten, wann der Schuldtmann, bezahlung zweyerley ding, 
darunder er doch die Wahl hat, versprochen hett als ein Rossz oder dreyssig Taler 
darfür, der Kläger aber allein das Rossz, oder allein die dreyssig Taler, forderte. 

X Und ordnen die Recht auff solches zu vil Klagen, auch sonderliche Straffen. 
Nemlich, wenn zu fruehe geklagt wirt, daß der Klaeger auff des Beklagten excipirn 
und Bitten, dem Beklagten die Kosten und Schaeden erstatten, und darzu noch 
zwyfache Frist und Zeyt (so vil er zu frühe geklagt hat) geben solle. 

XI Es were dann, daß der Kläger ehehaffte Ursachen zeytlicher zu klagen hette. Als, 
wann der Beklagte auf wangendem Fuß stuende, oder gefehrliche vereusserungen 
seiner Güter fürneme, Oder so der Schuldner verstorben, desselben gemeyne 
Creditores auff seine Güter in Recht klagten, Dann in solchen Fällen der Kläger, auch 
ehe zeyt, mit andern Creditorn sol zugelassen werden. 

XII Aber in den übrigen dreyen Fällen, sol der Beklagte auf sein Excipirn und 
Anrueffen, von dem Gerichtsstand! erlediget, und über das, der Kläger jme zu 
dryfacher erstattung seiner erlittenen Gerichts Kosten (doch auf richterliche 
messigung) Condemnirt werden, Darumb dann die Klägere (wie obgemeldet) sich in 
jrem Klagen wol fürsehen, und vor diesen Straffen der Rechten verhüten sollen." 
Wenn auch wörtliche Übereinstimmungen seltener als etwa im Culmer Recht (dazu 
.sofort im Text) festzustellen sind, so bleibt doch die Anlehnung an das Nürnberger 
Vorbild klar zu erkennen. Daß die Nürnberger Reform von 1564 eine der 
wesentlichen Grundlagen für Fichards Entwurf war, ist seit jeher bekannt, vgL 
Stobbe II, S. 322 f. mit detaillierten Nachweisen, und jetzt Coing, Reformation, S. 5. 
Daß Fichard eine vergleichbare Bestimmung nicht schon in das Solmser Recht 
aufgenommen hat, beruht auf mehreren Gründen: 

a) Das Prozeßrecht kam im wesentlichen auf der Grundlage des Terhellschen 
Entwurfs zustande (Kunkel, Quellen I, 2, XXXI-XXXIII), jedenfalls wurde im 
prozessualen Teil die Nürnberger Reformation nur geringfügig benutzt (anders im 
materiellen Recht). Das Prozeßrecht stützt sich vorwiegend auf die Mainzer UGO 
und das davon stark abhängige Württembergische Landrecht, die beide keine 
Regelung der plus petitio enthalten. 

b) Das Gesetz war zudem für einen anderen, ländlichen Adressatenkreis bestimmt; 
dies hat in verschiedenen Partien zu Vereinfachungen Anlaß gegeben (so schon 
Stobbe, II S. 324). Auch das mag ein vorstellbarer Grund gewesen sein, die 
diffizile Materie auszusparen. 

24 Der sog. „Alte Culm", vgL dazu Leman, Der Alte Culm (mit Text), und Ders., 
Provinzialrecht der Provinz Westpreußen III, EinL § 3, Stobbe I, S. 351 ff., galt im 
ganzen Ordensland und bis zu Beginn der Revisionen in der Mitte des 16. Jahrhun­
derts im nunmehrigen Herzogtum Preußen. 
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sogenannten ,,ius culmense revisum"2\ eine Bestimmung unter der Überschrift 

„Von Klagen, darinn zu viel gefordert w i rd" 2 6 ; sie stimmt im ersten Teil nahezu 

wörtlich, in den übrigen Partien in allen wesentlichen Punkten mit der 

Nürnberger Vorschrift überein2 7 . 

Betrachtet man die Entwicklung in dieser „Nürnberger G r u p p e " 2 8 , neben der es 

einige vereinzelte Bestimmungen gibt, die in Inhalt und Form eigene Wege 

g e h e n 2 9 , so ist als Ergebnis festzuhalten: Nach anfänglichem Zögern hat die plus 

petitio in einer Reihe recht bedeutender partikularer Rechtsaufzeichnungen Fuß 

gefaßt, allmählich an Gestalt und Präzision gewonnen und schließlich Ansätze zu 

25 Daneben gab es das „ius culmense emendatum" und das „ha culmense correctum". 
Übersicht bei Stobbe H, S. 352/53; zum Geltungsbereich Leman, a.a.O., § 5, § 6 
(insbes. für Danzig); v. Kamptz, Provinzial- und statuarische Rechte in der preußi­
schen Monarchie I, §§6, 7 (Ostpreußen) und §§123 ff. (Westpreußen); Hanow, 
Einleitung § 75 ff., der im übrigen eine ausführliche Gesetzgebungsgeschichte in der 
Einleitung zu seiner Edition des ius culmense revisum gibt. 

26 Das Prozeßrecht ist im 2. Buch (die gesamten Buchtitel sind lateinisch und deutsch 
gehalten) „De processu judiciario in causis civilibus" zusammengefaßt. Es ist stark 
romanisiert. In welchem Stadium diese Romanisierung, die sich auf das ganze Gesetz 
erstreckt, erfolgte, und auf welchen der zahlreichen Bearbeiter sie zurückgeht, kann 
auf Grund des vorliegenden Materials nicht ermittelt werden. Verfasser dieser letzten, 
vor allem stark systematisierten Bearbeitung waren der Danziger Syndikus Lembke 
und der marienburgische Bürgermeister Heese. Eine genaue Datierung scheitert, da die 
Gesetzgebung formell nie abgeschlossen und das revidierte Recht nie Gesetz wurde. 
Die Abfassung fällt nach Hanow, Einleitung § 90, in das Jahr 1594. 

27 „Ein jeder Kläger soll seine Klage also anstellen und vornehmen, daß er nicht zuviel 
begehre. Es geschieht aber solches zu viel begehren auf viererley Weise. Erstlich, wenn 
der Kläger seine Schuld, Zins oder was anders, ehe und zuvor fordert, als die Zeit und 
bestimmte Frist verschienen ist. Zum andern, wenn er mehr, denn die Hauptsumme 
der Schuld antrift, fordert. Zum dritten, so er die Schuld an einem andern Orte 
fordert, denn da sie zu bezahlen bedungen worden. Zum vierten, wenn der 
Schuldener zwye Dinge auf seine Wahl oder Willkühr versprochen hat, als 20 Floren 
oder ein Pferd, und der Kläger das eine ohn Unterscheid klaget Wenn nun der Kläger 
vor bestimmter Zeit fordert, so soll er dem Beklagten in alle Unkosten und Schäden 
vertheilet, und daneben dem Beklagten, wenn er alles Verdachtes der Flüchtigkeit 
und Gefährlichkeit, Veräußerung der Güter ohnig, so viel gedoppelte Frist, als der 
Kläger zu frühe geklaget, gegönnet werden. 

In den letzten drey Fällen soll der Beklagte auf seine Inständigkeit von der Instanz 
und Gericht erlediget, und ihm der Kläger seinen erlittenen Gerichtsschaden auf 
vorhergehende Moderation dreyfach auszurichten und zu erlegen schuldig seyn." 

28 Dazu zählt der Entwicklungsgeschichte nach auch die Bestimmung des „Landrechts 
für das Herzogtum Preußen" von 1620, die jedoch erhebliche sachliche Neuerungen 
bringt und deshalb in einem anderen Zusammenhang besprochen wird. Vgl. unten 
Kapitel 2, § 23 A. 

29 Solche Bestimmungen finden sich in den Reformationen von Zwickau (1539/1569) 
und von Lübeck (1585); sie regeln ausschließlich den Fall der Zufrühforderung; vgl. 
Einzelheiten dazu unten Kapitel 2. 


